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Notizen

• Korrektur einer Meldung der Staats-
bürgerin 3/87: Unsere Schaffhauser
Freundinnen haben sich mit Recht
über uns geärgert, als wir beim Kommen-
tar der Wahlergebnisse etwas unvor-
sichtig waren! Die Schaffhauserinnen
sind stolz, dass von den vier Sitzen, die
ihrem Kanton zustehen, zwei von Frauen
besetzt sind, ganz im Sinne der Gleich-
berechtigung, eine, National- und eine
Ständerätin. Das bedeutet, dass der
Frauenanteil in Schaffhausen 50% aus-
macht - und erfreulich für uns, die
beiden Frauen sind Mitglieder der Sek-
tion unseres Verbandes. Wir gratulieren
ganz herzlich zu diesem tollen Ergeb-
nis - das auch eine Belohnung der
langjährigen, geduldigen Basisarbeit
dieser aktiven Sektion darstellt.

0 Lohndiskriminierung - der Bund

untersucht. Bei der Behandlung des

Rechtssetzungsprogramms "Gleiche
Rechte für Mann und Frau" im Stände-
rat erklärte Bundesrätin Elisabeth Kopp
in der letzten Session der eidgenös-
sischen Räte, es werde zur Zeit abge-
klärt, ob es zur Durchsetzung des

verfassungsmässigen Anspruchs von
Mann und Frau auf gleiche Löhne
für gleichwertige Arbeit eines Gesetzes
bedarf. Ein entsprechender Bericht sei
1988 zu erwarten. Eine Arbeitsgruppe
untersuche die Verfahren zur Arbeits-
platzbewertung, unternehme statistische
Untersuchungen über Lohndiskriminie-

rung, studiere das Klageverhalten der
Frauen und die Praxis der Gerichte
und führe auch grenzüberschreitende
rechtsvergleichende Abklärungen durch.
Der Bundesrat werde zudemnächstens
Richtlinien für die Besetzung von Bun-
desstellen erlassen.
Wie sich aus all diesen Vorarbeiten
endlich klagbares Recht ableiten lässt,
scheint der kritischen Leserin immer
noch etwas fraglich. Wie das in der
rauhen Wirklichkeit aussieht, zeigt ein
Beispiel aus dem Kanton Basel-Land
(nach Basler Zeitung, 8. Dezember
1987): Fast die Hälfte des Baselbieter
Staatspersonals sind Frauen. Aber die
Lohntüte wird nicht halbiert: Während
bei den Jahreslöhnen unter 30'000
Franken von 1032 Beschäftigten 839
Frauen sind, bringen neben 165 Männern
nur gerade acht Frauen 90'000 Franken
oder mehr im Jahr nach Hause... Ein
Blick auf die Geschlechter-Anteile ge-
mäss Lohnklasse macht klar, dass Frauen
im niedrigeren Teil der Lohnklassen
(28 bis 17) meist übervertreten, im
oberen Teil, mit zwei Ausnahmen ebenso
klar untervertreten sind. Ein Vergleich
der Frauenanteile pro Lohnklasse zwi-
sehen 1981 und 1986 zeigt ein unein-
heitliches Bild. In einzelnen mittleren
und höheren Lohnklassen nahm der
Frauenanteil zu, in andern aber ab.
Dasselbe Bild zeigt sich bei den niedri-
gen Lohnklassen. Unterm Strich dürfte
sich in den letzten fünf Jahren die
finanzielle Situation der Frauen gegen-
über den Männern weder verbessert
noch verschlechtert haben.
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0 CVP-Frauen für freiwilligen Feuer-
Wehrdienst. Die CVP-Frauen begrüssen
die Zulassung der Frauen zum Feuer-
Wehrdienst, jedoch nicht eine Feuerwehr-
pflicht für Frauen, heisst es in der

vom Vorstand der CVP-Frauenvereini-
gung des Kantons Zürich abgegebenen
Vernehmlassung. Eine Feuerwehrpflicht
müsste auch ein Recht auf Einsatz
in der Feuerwehr bedingen, was ange-
sichts der heutigen gesellschaftlichen
Situation nicht realisierbar wäre. Aus

familienpolitischen Gründen sollte im

übrigen tunlichst vermieden werden,
dass in einer Familie mit zu betreuen-
den Personen beide Ehegatten Feuer-
wehreinsätze gleichzeitig leisten müssten
im Ernstfall. Angesichts der heutigen
Situation in der Feuerwehr stellen
sich die CVP-Frauen auch die Frage,
ob nicht auch für die Männer von
einer allgemeinen FeuerWehrpflicht abge-
sehen werden sollte. Höchstens bei

nicht anders zu deckendem Bedarf
sollten Einwohnerinnen und Einwohner
einer Gemeinde zum Feuerwehrdienst
verpflichtet werden dürfen. Damit wäre
dann auch eine völlige Gleichstellung
von Mann und Frau erreicht. Einer

Gleichstellung würde auch entsprechen,
dass die Aufstiegschancen für Frauen
im Feuerwehrdienst denjenigen der Man-
ner gleichgestellt würden. Die CVP-Frau-
en treten für eine Aufhebung der

Feuerwehrersatzabgabe und für die

Übernahme der Feuerwehrkosten aus
Gemeindesteuermitteln ein. Im Gegen-
zug dazu sollte die Entschädigung
der Feuerwehrleute erhöht werden.

0 Krankenkassenprämien. Im Stände-
rat hat sich der Zürcher FDP-Vertreter
Jagmetti für die Abschaffung der Zu-
satzbelastung der Frauen bei den Kran-
kenkassenprämien stark gemacht. In

ihrer Antwort meinte Frau Kopp, um

diese Ungleichbehandlung auszumerzen,
brauche es noch 8 bis 9 Jahre. Unter-
dessen hat vor kurzem die Krankenkasse
der Zürcher Hochschulen beschlossen,
die Studentinnen verstärkt zur Kasse

zu bitten, nach dem "Verursacherprin-
zip".

9

0 Doch, doch, sie kommen - die

Regierungsrätinnen. Im übrigen haben

die letzten vier Jahre den Frauen
doch gewisse Fortschritte gebracht:
1983 war die Zürcherin Hedi Lang
(SP) die erste Regierungsrätin der

Schweiz. Nun ist sie in Gesellschaft

von Leni Robert (Freie Liste, Bern),

Brigitte Mürner (CVP, Luzern), Rose-

lyne Crausaz (CVP, Freiburg) und

Cornelia Füeg (FDP, Solothurn). Fünf

Frauen unter 154 Männern in den

Kantonsregierungen - da kann allerdings
noch einiges Terrain gutgemacht werden.
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0 Frauen als Frauen verfolgt - eine

Anfrage im Deutschen Bundestag.
Anlässlich des "Internationalen Frauen-
tages" am 8. März haben sich erstmals
63 weibliche Abgeordnete aus allen
Fraktionen des Deutschen Bundestages
mit einer grossen Anfrage an die Bundes-

regierung gewandt. Sie verlangen darin
Auskunft über "Menschenrechtsverlet-

zungen an Frauen" in aller Welt und

fragen die Bundesregierung, was sie

dagegen zu tun gedenkt. Frauen würden
nicht nur wegen ihres Glaubens, ihrer
politischen Überzeugung verfolgt, heisst

es in der Begründung, sondern weil
sie Frauen sind. Sie würden verfolgt
und inhaftiert, weil sie gegen überlie-
ferte kulturelle Normen und Sitten
sowie gegen religiöse Vorschriften auf-
begehrten, die nicht im Einklang mit
den Menschenrechtspaketen der Ver-
einten Nationen stünden. Häufig seien

Frauen auch deshalb Opfer von Ver-
folgung, weil sie Angehörige von Man-

nern seien, die von den Machthabern

verfolgt würden. Sie würden als Geisel

genommen und gefoltert, um von ihren
Männern oder Familien Aussagen zu

erpressen. Bei allen Formen von Ver-
folgung sei dabei besonders zu berück-
sichtigen, dass Frauen einem Polizei-,
Militär- und Verwaltungsapparat hilflos
und qualvoll ausgeliefert seien, der

oft ausschliesslich aus Männern bestehe.

"Ihre Behandlung in Verhör- und Haft-
Situationen..., die sexuellen Übergriffe,
sind zumeist nicht auf ihre wirkliche
oder vermeintliche Gegnerschaft zum
herrschenden Regierungssystem gerich-

tet, sondern zielen auf die Verletzung
ihrer Identität und Integrität als Frau."
Sexuelle Gewalt werde häufig als Mittel
eingesetzt, ihre Menschenwürde als
Frau zu zerstören. Aus diesem Grund
müsse den Menschenrechtsverletzungen
an Frauen besondere Beachtung gewid-
met werden, heisst es in der Anfrage.
Zu den Frauen, deren Menschenrecht
verletzt würde, gehörten auch jene,
die zur Prostitution gezwungen oder
ins Ausland verschleppt würden und
damit Opfer von Menschenhandel seien.

9

Hinweis: Kartenserie

Zur Erinnerung an die Ausstel-
lung zur Geschichte des Frauen-
Studiums ist eine Kartenserie
mit den Portraits der ersten Stu-
dentinnen erschienen. (8 Karten
zu Fr. 7.—, u.a. die erste Ärztin
N. Suslova, die erste Historikerin
Meta von Salis, die erste Juri-
stin Kempin-Spyri usw.) Die Kar-
ten können bei Dr. Doris Stump,
Klosterparkgässli 8, 5430 Wettin-
gen, bezogen werden.
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